
 

BESCHWERDE 
Die gleichen Prinzipien gelten für Beschwerden in der 

Hauptsache oder im Eilverfahren 

Die Beschwerde wird entweder als 
Begründete Anordnung  bearbeitet (wenn 
die Beschwerde offensichtlich unzulässig 

oder unbegründet ist) – Artikel 32 der 
Verfahrensordnung 

Keine Kosten 

Oder die Beschwerde wird als Schriftliches Verfahren bearbeitet  
(Beschwerde, Antwortschrift der Europäischen Schulen und schließlich 

öffentliche Verhandlung) – Artikel 17 der Verfahrensordnung) 

Beschluss der Beschwerdekammer zugunsten 
des/der Beschwerdeführer(s)/in: die 

Beschwerde wird für zulässig und begründet 
 

 

Beschluss der Beschwerdekammer zugunsten der 
Europäischen Schulen: die Beschwerde wird für unzulässig 

ODER für zulässig, aber unbegründet befunden 

 

Der/die Beschwerdeführer/in beantragte in 
seiner/ihrer Beschwerde oder in seiner/ihrer 

Erwiderungsschrift, den Europäischen 
Schulen die Kosten aufzuerlegen 

Der/die Beschwerdeführer/in 
beantragte nicht, den 

Europäischen Schulen die 
Kosten aufzuerlegen 

Der/die Beschwerdeführer/in 
gab den Betrag an, den er/sie 

als Kosten einfordert 

Der/die 
Beschwerdeführer/in 
gab keinen Betrag an 

Keine Kosten 

Die Kammer 
entscheidet, dass jede 

Partei ihre eigenen 
Kosten trägt 

Die Kammer 
entscheidet, die 

Kosten aufzuerlegen 

Keine Kosten 
im Prinzip Keine Kosten 

Kosten zulasten der 
Europäischen Schulen.  

Von der Kammer 
festgelegter Betrag 
(höchstens der von 

dem/der 
Beschwerdeführer/in 
eingeforderte Betrag) 

Die Europäischen Schulen gaben 
den Betrag an, den sie als Kosten 
einfordern (häufig um 800 EUR, 

manchmal mehr) 

Die Kammer entscheidet, 
dass jede Partei ihre 
eigenen Kosten trägt 

Die Kammer 
entscheidet, die 

Kosten aufzuerlegen 

Keine Kosten 

Kosten zulasten des/der 
Beschwerdeführer(s)/in. 

Von der 
Beschwerdekammer 
festgelegter Betrag 

(höchstens der von den 
Europäischen Schulen 
eingeforderte Betrag) 

Die Europäischen Schulen beantragten in ihrer 
Antwortschrift, dass dem/der Beschwerdeführer/in die 
Kosten auferlegt werden (dies tun sie quasi fast immer) 

Die Europäischen Schulen beantragten in ihrer 
Antwortschrift nicht, dass dem/der 

Beschwerdeführer/in die Kosten auferlegt 
 

 
Die Europäischen 

Schulen gaben 
keinen Betrag an 

Keine Kosten 
Im Prinzip 

 

Keine Kosten 


